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VERORDNUNG Nr. 7/66/EURATOM, 122/66/EWG DER RATE
vom 28. Juli 1966

zur Festlegung des Verzeichnisses der Orte, an denen eine Fahrkosten
zulage gewährt werden kann, sowie des Höchstbetrags dieser Zulage und

der Bedingungen für ihre Gewährung

Frankreich :

Fontenay-aux-Roses ,
Saclay,
Cadarache,
Chooz,
Epoisses ;

Italien :

Kraftwerk Latina,
Garigliano-Kraftwerk,
Casaccia ;

Niederlande :

Petten,

DER RAT DER EUROPAISCHEN
ATOMGEMEINSCHAFT,

DER RAT DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS
GEMEINSCHAFT —

gestützt auf die Verordnung Nr. 31 (EWG),
Nr. 11 (EAG) über das Statut der Beamten und
über die Beschäftigungsbedingungen für die son
stigen Bediensteten der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und der Europäischen Atomgemein
schaft ( 1 ), insbesondere auf Anhang VII Artikel 14 b
dieses Statuts und die Artikel 22 und 67 dieser
Beschäftigungsbediingungen ,

auf Vorschlag der Kommission der Europäischen
Atomgemeinschaft und der Kommission der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft,

in der Erwägung, daß es den Räten obliegt ,
nach dem in Artikel 65 Absatz 3 des Statuts vor
gesehenen Verfahren das Verzeichnis der Orte,
an denen eine Fahrkostenzulage gewährt werden
kann, sowie den Höchstbetrag dieser Zulage und
die Bedingungen für ihre Gewährung festzulegen —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Dodewaard ;

Vereinigtes Königreich :
Winfrith .

(2) Außer für die in Absatz ( 1 ) genannten Orte
kann die Fahrkostenzulage auch für Orte gewährt
werden, an denen höchstens drei Beamte beschäf
tigt sind . In diesem Fall werden die Räte von den
Kommissionen entsprechend unterrichtet ; das vor
gelegte Verzeichnis gilt als angenommen, wenn
keine Delegation binnen sechs Wochen den Wunsch
geäußert hat, daß über die Gewährung der Fahr
kostenzulage für die betreffenden Orte eine Erör
terung stattfindet .

Artikel 1 Artikel 3

Einem Beamten, an dessen Ort der dienstlichen
Verwendung die Beförderungsbedingungen wegen
der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeits
stätte als besonders schwierig und kostspielig an
erkannt worden sind, kann unter den nachstehenden
Bedingungen eine Fahrkostenzuilage gewährt wer
den .

Die Fahrkostenzulage wird nur einem Beamten
gewährt, der :
— wegen besonders schwieriger Wohnverhält

nisse am Ort seiner dienstlichen Verwendung sich
keine angemessene Wohnung verschaffen kann,
bei der die monatliche Miete, von der gegebenen
falls die Nebenkosten (Heizung, Wasser, Gas , Strom,
Unterhaltung usw.) abzuziehen sind, niedriger ist
als

Artikel 2
18 v. H. bei Beamten der Besoldungsgruppe B 2

und der niedrigeren Besoldungsgruppen ,( 1 ) Die Orte der dienstlichen Verwendung, an
denen die in Artikel 1 genannte Zulage gewährt
werden kann, sind folgende :

Deutschland :

Garching,

20 v . H. bei Beamten der Besoldungsgruppen
B 1 bis A 4 ,

22 v . H. bei Beamten einer höheren Besoldungs
gruppe als der Besoldungsgruppe A4

des Gesamtbetrags seiner Bezüge , wie er nachste
hend aufgeschlüsselt wird,

— und eine Miete zahlt, die 10 v. H. des Ge
samtbetrags seiner Bezüge, wie er nachstehend
aufgeschlüsselt wird , übersteigt .

Gundrernrningen ;

(*) AB Nr. 45 vom 14 . 6 . 1962, S. 1385/62,
AB Nr. 47 vom 24 . 3 . 1965, S. 701 /65.
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Der Betrag der Fahrkostenzulage beläuft sich
monatlich auf

— 600 bfrs bei einer Entfernung zwischen Woh
nung und Arbeitsstätte des Beamten von mehr als
20 km und höchstens 30 km ;

—- 1 000 bfrs bei einer Entfernung zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte des Beamten von mehr
als 30 km.

Der Gesamtbetrag der Bezüge setzt sich zu
sammen aus dem um die Auslandszulage und die
Zulage für den Familienvorstand erhöhten Grund
gehalt nach Abzug der nach Artikel 64 des Statuts
der Beamten einzubehaltenden Beträge und der
Gemeinschaftssteuer. Auf diesen Gesamtbetrag wird
der am Ort der dienstlichen Verwendung des Be
treffenden geltende Berichtigungskoeffizient ange
wandt.

Die Zulage wird nicht gewährt, wenn öffent
liche oder private Verkehrsmittel zur gemeinsamen
Beförderung von Personen benutzt werden können,
ein Dienstwagen benutzt wird oder eine Pausohal
abgeltung von Fahrkosten erfolgt .

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1966 in
Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in
jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 28 . Juli 1966 .
Im Namen der Räte

Der Präsident

S.A. POSTHUMUS


